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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1976

Norm

StGB §94

StGB §95

StVO §4 Abs2

Rechtssatz

Es unterläßt derjenige vorsätzlich die erforderliche Hilfe zu leisten, der, obgleich er zumindest mit der objektiv

gegebenen Hilfebedürftigkeit des Verletzten ernstlich rechnet, annimmt, daß dritte Personen, mögen diese auch nach

dem § 95 StGB oder nach dem § 4 Abs 2 StVO gleichfalls zu einer Hilfeleistung bzw zur Herbeiholung von Hilfe

verpflichtet sein, sich um den Verletzten kümmern werden und dies daher selbst nicht tut.

Entscheidungstexte

10 Os 23/76

Entscheidungstext OGH 18.03.1976 10 Os 23/76
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